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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein erhält nach § 21 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Landesmittel für die so genannten 
Selbstverwaltungsaufgaben. Dazu schließen das Ministerium für Energiewende, Land
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung und die Landwirtschaftskammer im Einver
nehmen mit dem Finanzministerium eine Vereinbarung über die Verwendung der Lan
desmittel ab. 

Die aktuelle für fünf Jahre abgeschlossene Zielvereinbarung läuft bis zum 31. Dezember 
2020. Deshalb wurde mit der Landwirtschaftskammer eine neue Vereinbarung mit einer 
Laufzeit bis 2025 ausgehandelt (Anlage). Diese umfasst wie bisher einen fünfjährigen 
Zeitraum. Die Struktur der geltenden Vereinbarung (Textteil mit strate gischen Zielen, An
lage mit konkretisierten operativen Zielen, Zielgruppen, Maßnahmen und Kennzahlen) hat 
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sich bewährt und wurde übernommen. Die Aspekte Klimaschutz und Klimafolgen, Nähr
stoffmanagement, Digitalisierung, ökologischer Landbau und Tierwohl 'erhalten in der 
neuen Vereinbarung ein stärkeres Gewicht. Die Zielvereinbarung umfasst die Aufgaben
bereiche Berufsbildung, Bildung und Beratung, Pflanzenbau und Grünlandbewirtschaf
tung, Tierhaltung einschließlich Fischerei und Aquakultur, Gartenbau und Forstliche Bera
tung. Der ökologische Landbau und die Digitalisierung werden als wichtige Querschnitts
aufgaben in allen Aufgabenbereichen berücksichtigt. 

Die Landesregierung hat der neuen Zielvereinbarung zugestimmt un d das MELUND ge
beten, sie dem Finanz- und dem Agrar- und Umweltausschuss des Landtags zuzuleiten. 

Die spätestens Anfang Dezember tagende Kammerhauptversammlung wird kammerseitig 
abschließend über die Vereinbarung beschließen, so dass diese rechtzeitig vor dem Jah
reswechsel unterzeichnet werden kann. 

it freundlichen Grüßen 

Dr. Dprit Kuhnt 

Anlage: . • • 
Zielvereinbarung 2021 - 2025 zwischen dem Ministerium für Energiewende, Landwirt
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung und der Landwirtschaftskammer Schleswig
Holstein ' . 
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1. Präambel: 

Die Agrarwirtschaft umfasst die Landwirtschaft, den Gartenbau, die Forstwirtschaft 
und die Fischerei. Sie ist ein vitales Kernelement unserer ländlichen Räume in 
Schleswig-Holstein und nimmt vielfältige wirtschaftliche, ökologische und soziale Auf-
gaben wahr. Die Betriebe der Agrarwirtschaft tragen so zur Stabilität und Attraktivität 
ländlicher Räume bei und sind damit ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen 
ländlichen Entwicklung. Die Landwirtschaftskammer als Selbstverwaltungseinrich-
tung der Agrarwirtschaft nimmt dabei eine Schlüsselfunktion ein. Sie ist Mittler zwi-
schen Praxis und staatlicher Verwaltung, Politik, Wissenschaft, Öffentlichkeit und 
Verbraucherinnen und Verbrauchern. 
 
Die Landwirtschaftskammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie hat 
gemäß § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Landwirtschaftskammer i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 26. Februar 2002 (GVOBl. 2002, S. 28) die Aufgabe, die Land-
wirtschaft, die Fischerei und die dort tätigen Menschen fachlich zu fördern, zu be-
treuen und zu beraten. Sie hat die Wirtschaftlichkeit und die Arbeits- und Produkti-
onsbedingungen der land- und fischereiwirtschaftlichen Betriebe im Abgleich mit den 
Interessen der Allgemeinheit unter besonderer Berücksichtigung von Natur und Um-
welt zu verbessern. 
 
Die Landwirtschaftskammer übernimmt die Aufgabe der landwirtschaftlichen Be-
triebsberatung gemäß Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17. Dezember 2013. Um die vielfältigen Funktionen des 
Waldes dauerhaft zu erhalten, übernimmt die Landwirtschaftskammer im Bereich des 
Nichtstaatswaldes eine flächendeckende unentgeltliche Beratung. Die übergeordne-
ten Interessen der Gesellschaft sind hierbei nachhaltig unter den sich ändernden 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. 
 
Die Landwirtschaftskammer trägt dazu bei, die Erwerbs- und Einkommensmöglich-
keiten für Frauen im ländlichen Raum zu verbessern. Sie hat für Behörden und Ge-
richte Gutachten zu erstellen, ehrenamtliche Richterinnen und Richter für die in 
Landwirtschaftssachen zuständigen Gerichte und Mitglieder für die Schiedsgerichte 
vorzuschlagen sowie geeignete Personen als landwirtschaftliche Sachverständige 
anzuerkennen und zu vereidigen. Sie nimmt als Träger öffentlicher Belange Stellung 
zu Bau- und Landschaftsplanungen und ist für die Grünen Berufe zuständige Stelle 
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG). 
 
Im Rahmen der Selbstverwaltung nimmt die Landwirtschaftskammer zahlreiche Auf-
gaben wahr, die auch im öffentlichen bzw. gesellschaftlichen Interesse sind.  
 
  



3 
 

 

Dazu gehören  

• die Erhaltung, der Schutz und die Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, 
der Klimaschutz sowie die Entwicklung und Förderung hierzu geeigneter nachhal-
tige Produktionsverfahren, 

• die sozialverträgliche Gestaltung des Strukturwandels in der Landwirtschaft sowie 
• die Erhaltung und Stärkung der ländlichen Räume als Lebens- und Erholungs-

räume. 
 
Im Rahmen ihrer Aufgaben berät die Landwirtschaftskammer auch die Politik in fach-
lichen Belangen. 
 
2. Grundsätze 

Nach § 21 Abs. 1 des Gesetzes über die Landwirtschaftskammer vom 26. Februar 
2002 ist mit der Landwirtschaftskammer über die Verwendung der zugewiesenen 
Landesmittel eine Vereinbarung abzuschließen. Sie soll Inhalte, Umfang und Tätig-
keiten und die Höhe der Landesmittel für einen mehrjährigen Zeitraum umfassen.  
 
Die Zielvereinbarung ist eine gemeinsame von der Landwirtschaftskammer und dem 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung und 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zu vereinbarende Zielabsprache. Ne-
ben der Festlegung von Zielen für einzelne Aufgabenbereiche schafft die Vereinba-
rung für die Landwirtschaftskammer eine finanzielle Planungssicherheit bis ein-
schließlich 2025. 
 
Die Zielvereinbarung wird ausdrücklich nur für Maßnahmen abgeschlossen, die ei-
nen Nutzen für die Gesellschaft oder den Agrarsektor generell darstellen. Maßnah-
men mit primärem Nutzen für das einzelne Unternehmen sind davon ausgenommen. 
Die durch Landesverordnung übertragenen Weisungsaufgaben sowie Auftragsarbei-
ten sind nicht Gegenstand dieser Vereinbarung. Gleiches gilt für Leistungen der 
Landwirtschaftskammer, die durch Drittmittel finanziert werden. Hierzu gehören ins-
besondere aus dem ELER finanzierte Bildungs- und Beratungsmaßnahmen, die zwar 
den in der Zielvereinbarung genannten Themenfeldern (z.B. ökologischer Landbau, 
Grünland, Boden- und Gewässerschutz, Gartenbau) dienen können, aber wegen der 
Finanzierungsquelle nicht in das Kontingent der festgelegten Maßnahmen eingerech-
net werden dürfen. Nicht Gegenstand der Zielvereinbarung sind außerdem eventu-
elle konzeptionelle und koordinierende Tätigkeiten der Landwirtschaftskammer im 
Bereich des Agrar- und Foodmarketings. 
 
3. Ziele 

Grundlage für die in dieser Vereinbarung festzulegenden Ziele und Leistungen sind 
die Aufgabenbereiche Berufsbildung, Bildung und Beratung, Pflanzenbau und Grün-
landbewirtschaftung, Tierhaltung einschließlich Fischerei und Aquakultur, Gartenbau 
und Forstliche Beratung. Der ökologische Landbau und die Digitalisierung sind wich-
tige Querschnittsaufgabe und sind in allen Bereichen zu berücksichtigen.  
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Die Aufgabenbereiche richten sich an folgenden strategischen Zielen aus: 

• Verbesserung der Produktionsbedingungen (ökologisch, sozial, ökonomisch) in 
der Agrarwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung tiergerechter Haltungsver-
fahren sowie einer nachhaltigen Nutzung von Natur und Umwelt. 

• Wirksame Begegnung der Herausforderungen des Klimawandels in der Agrarwirt-
schaft.  

• Weiterentwicklung von Produktionsverfahren des ökologischen Landbaus und der 
Grünland-Weidewirtschaft. 

• Verbesserung der Wirtschafts- und Wettbewerbskraft der Land-, Forst-, Fischerei-
wirtschaft und des Gartenbaus. 

• Nutzung der Möglichkeiten einer Digitalisierung für eine nachhaltige Landwirt-
schaft. 

• Sicherung und Verbesserung der Qualität und Vielfalt von Lebensmitteln.  
• Verbesserung der Erwerbs- und Einkommensmöglichkeiten von Frauen.  
• Sicherung der Arbeits- und Beschäftigungsstrukturen durch Aus-, Fort- und Wei-

terbildung.  
• Förderung des Wohn-, Lebens- und Erlebniswertes im ländlichen Raum.  
 
Die Zielvereinbarung unterscheidet zwischen den übergeordneten strategischen Zie-
len und den messbaren operativen Zielen. Die operativen Ziele leiten sich aus den 
strategischen Zielen ab und bilden die Grundlage für einzelne Maßnahmen und de-
ren Kennzahlen. Sie sind in den Zielvereinbarungsbögen im Anhang dargestellt und 
bilden den Kern dieser Zielvereinbarung. 
 
Maßnahmen zur Erreichung der operativen Ziele sind u.a. 
• Versuche, Erprobungen, Studien 
• Veröffentlichungen (online und analog), 
• Seminare, Vorträge, digitale Angebote, 
• Exkursionen, Feldbesichtigungen 
• Stellungnahmen, Gutachten. 
 
Diese Zielvereinbarung ist die Grundlage eines dynamischen Prozesses. Ziele, Maß-
nahmen und Kennzahlen unterliegen der regelmäßigen Prüfung auf Anwendbarkeit 
und Steuerungsrelevanz. Ein wesentliches Instrument dazu ist der von der Landwirt-
schaftskammer jährlich vorzulegende Bericht über die Zielerreichung (Ziffer 5). Auf 
dieser Basis stimmen die für das Aufgabengebiet zuständigen Fachgruppen des 
MELUND und der Landwirtschaftskammer einmal jährlich die Zielvereinbarungsbö-
gen für das Folgejahr ab. 
 
4. Finanzen 
Die Landwirtschaftskammer erhält auf der Grundlage des § 21 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Landwirtschaftskammer vorbehaltlich einer entsprechenden Mittelbereitstel-
lung durch den Haushaltsgesetzgeber für die Leistungen während der Laufzeit dieser 
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Zielvereinbarung eine jährliche Kostenbeteiligung in Höhe von 2,675 Mio. €. Die Zah-
lungen des Landes erfolgen nach § 21 Abs. 4 des Gesetzes über die Landwirtschafts-
kammer jeweils zur Quartalsmitte in vier gleichen Beträgen. Sie stehen der Landwirt-
schaftskammer für die Umsetzung dieser Zielvereinbarung zur Verfügung. 
 
Sofern die vereinbarten Maßnahmen und Kennzahlen, unter Ausschluss höherer Ge-
walt (z.B. Witterungsereignisse) oder anderer von der Landwirtschaftskammer nicht 
zu vertretenden Gründen nicht erreicht wurden, ist mit dem MELUND eine einver-
nehmliche Regelung zu treffen. Andernfalls ist die Landwirtschaftskammer verpflich-
tet, den Zuweisungsbetrag im Umfang der nicht erbrachten Leistung gemäß der Lan-
deshaushaltsordnung zurückzuzahlen. 
 
5. Berichtspflichten 

Um das Ergebnis der Zielvereinbarung überprüfbar zu machen, berichtet die Land-
wirtschaftskammer schriftlich einmal jährlich für den Zeitraum 1. Januar bis 31. De-
zember über die erbrachten Leistungen und die Zielerreichung. Darin sind die von 
der Landwirtschaft für die Selbstverwaltungsaufgaben insgesamt erbrachten Kosten 
sowie deren Verteilung auf die einzelnen Aufgabenbereiche der Zielvereinbarung 
darzustellen. Diesen sind die Erlöse und die anteiligen Kostenerstattungen durch den 
Landeszuschuss gegenüberzustellen. Der Bericht wird dem MELUND bis zum 31. 
März des Folgejahres zur Stellungnahme vorgelegt. Bei Bedarf finden Abstimmungs-
gespräche statt. 
 
6. Laufzeit der Vereinbarung 

Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezem-
ber 2025.  
 
Kiel, den  
 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaftskammer 
Landwirtschaft, Umwelt,  Schleswig-Holstein 
Natur und Digitalisierung 
des Landes Schleswig-Holstein  
 
 
 
_______________________ ____________________________ 
Minister Jan Philipp Albrecht Präsidentin Ute Volquardsen 
 
 

 ____________________________ 
 Vizepräsident Arno Carstensen 
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Anhang 1 

 

 

Zielvereinbarungsbögen 

 
 
 
Aufgabenbereiche: 
 
I. Berufsbildung 
 
II. Bildung und Beratung 
 
III. Pflanzenbau und Grünlandbewirtschaftung 
 
IV. Tierhaltung einschließlich Fischerei und Aquakultur 
 
V. Gartenbau 
 
VI. Forstliche Beratung 
 
Der ökologische Landbau und die Digitalisierung werden als Querschnittsaufgabe in 
allen Aufgabenbereichen berücksichtigt. 
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Aufgabenbereich Berufsbildung 

 
Operative Ziele: 
- Verbesserung der beruflichen Qualifikation und der Durchlässigkeit im Berufsbil-

dungssystem 

- Sicherung des Berufsnachwuchses und Fachkräftebedarfs im Agrarsektor 

- Profilierung der gesellschaftlichen Rolle von Landwirtschaft im Hinblick auf den 
Wandel von Erwartungen und Werten in der landwirtschaftlichen Berufsbildung 
 
Zielgruppen: 
- Meisteranwärter/innen in den Ausbildungsberufen der Landwirtschaft 
- Beschäftigte im Agrarbereich, die eine Abschlussprüfung nach § 45 Abs. 2 BBiG 

ablegen wollen 
- Schüler/innen und Lehrkräfte allgemeinbildender Schulen 
- Auszubildende und Ausbilder/innen, Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen im Agr-

arbereich 
 
 

 
Maßnahmen: 
        

 
Kennzahlen und Planzahlen: 

 
 
 
1. Beratung und Information über Förderprogramme 
für die Aufstiegsfortbildung 
 
2. Beratung und Information über 
Berufsausbildung im Agrarsektor 
 
3. Information und Weiterbildung von 
Ausbilder/innen im Agrarbereich 
 
4. Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise 
 
5. Stärkung der Zukunftsausrichtung agrarischer 
Ausbildungsberufe 
 
6. Vertretung der landwirtschaftlichen Berufsbil-
dungsbelange in Bundes- und Landesgremien 

 
 
Beratungskontakte                 40-60 
Stipendienbetreuung              25-30 
 
 
Berufsmessen                        30-40 
Schulbesuche etc.  
 
Ausbildertagungen                 10-12 
Spezialveranstaltungen          1-2 
 
Anerkennungen                       5-10  
 
Projekte                                   1-2 
 
 
Anzahl                                      3-5 
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Aufgabenbereich Bildung und Beratung 

 
Operative Ziele: 
- Verbesserung der Wirtschaftslage, Wettbewerbsfähigkeit und sozialen Situation 

landwirtschaftlicher Unternehmen 

- Erhalt des Vermögens bei Existenzgefährdung und Strukturanpassungen aufgrund 
finanzieller Probleme 

- Verbesserung der fachlichen und methodischen Unternehmensführungskompe-
tenzen 

- Verbesserung von Fachwissen und methodischer Fähigkeiten der Berater/innen in 
Schleswig-Holstein unter besonderer Berücksichtigung tiergerechter Haltungsver-
fahren sowie einer nachhaltigen Nutzung von Natur und Umwelt 

- Unterstützung bei der Suche, Aufnahme und Entwicklung von Einkommensalter-
nativen sowie einer außerlandwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit 

- Fachliche Qualifizierung für die Nutzung von Einkommensalternativen und  

- Förderung der Entwicklung von innovativen Erwerbsquellen für landwirtschaftliche 
Betriebe in Schleswig- Holstein 

- Verbesserung der beruflichen Qualifikationen und der beruflichen Perspektiven 
von Arbeitnehmer/innen im Agrarbereich unter besonderer Berücksichtigung tier-
gerechter Haltungsverfahren sowie einer nachhaltigen Nutzung von Natur und 
Umwelt 

- Stärkung der Handlungsfähigkeit von Arbeitnehmer/innen im Berufsalltag und der 
Arbeitswelt 

- Sicherstellung eines ausreichenden Fachkräfteangebotes für Unternehmen im Ag-
rarbereich und Weiterentwicklung des beruflichen Profils 

 
Zielgruppen: 
- Landwirtschaftliche Unternehmer/innen 
- Landfrauen als landwirtschaftliche Mitunternehmerinnen 
- Arbeitnehmer/innen im Agrarbereich 
- Beraterinnen und Lehrkräfte 
- Verbraucherinnen 
- Mitarbeiterinnen in Ministerien, Behörden, Banken, Firmen 
- Schülerinnen einschl. Umschüler/innen 
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Maßnahmen: 
        

 
Kennzahlen und Planzahlen: 

 
1. Erarbeitung, Aufbereitung und Weitergabe von 
Wissen über betriebswirtschaftliche Fragen und die 
Auswirkungen agrar- und umweltpolitischer Maß-
nahmen bzw. Anpassungsmöglichkeiten sowie zu 
Einkommenskombinationen. 
 
2. Fachlich-konzeptionelle Vorleistung für die Bera-
tung und Informationen zu staatlichen Förderpro-
grammen sowie Aufnahme neuer Erwerbszweige 
und Informationen für Verbraucher über Dienstleis-
tungen auf landwirtschaftlichen Betrieben: 
a) Unternehmensberatung 
 
 
b) Sozioökonomische Beratung 
 
 
 
 
c) Einkommenskombinationen 
 

 
 

d) Energieberatung 
 
 
3. Fachartikel, Rundschreiben und Internetpräsenta-
tion zum Weiterbildungsangebot der Landwirt-
schaftskammer 
 
4. Beratung und Information von Arbeitnehmer/-in-
nen zu beruflichen Perspektiven, Fördermöglichkei-
ten und sozialen Programmen 
 
 
5. Beratung und Information von Arbeitgeber/-innen 
zur Fachkräftesicherung im Agrarbereich 
 
 
6. Prüfung, Anerkennung und Fortbildung im land-
wirtschaftlichen Sachverständigenwesen 
 
 
 
 
7. Einarbeitung und Weitergabe von Kenntnissen 
über landwirtschaftliche Produkt- und Faktormärkte 
 

Erhebungen und  
Veröffentlichungen                   25-35 
Vorträge                                   20-30 
Arbeitstagungen                       4-7 

               
 
   Beratungskräfte                        13-16 
   Arbeitstagungen                        2-4 
 
 
 
 
 
 
   Beratungskräfte                        5-6 
   Beratertage                       1.000-1.300 
   Arbeitstagungen                       1-2 

 
   Beratungskräfte                         3-5 
   Arbeitstagungen                        2 
   Broschüren                                2 

 
   Beratungskräfte                         2-3 
   Arbeitstagungen                        2 
 
  Publikationen                            3-5 
 
 
 
    Beratungskontakte                   20-25 
    Informationsblätter                    1-3 

 
 

                Beratungskontakte                  40-50 
                   Informationsblätter                   1-2 
                   Vorträge/Projekte                     2 
 
                   Betreuung                                 55-60 
                   Prüfungen                                  2-4 
                   Fortbildungsseminare                2       
                   Arbeitstagungen                        2-3 
 
 
                   Berichterstattungen                   52      
                   Arbeitstagungen                        2-3 
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Aufgabenbereich Pflanzenbau und Grünlandbewirtschaftung im ökologischen 

und integrierten Pflanzenbau einschließlich deren Umweltwirkungen 

 
Operative Ziele: 

- Verbesserung der pflanzenbaulichen Produktionstechnik bezüglich eines effizien-
teren Ressourceneinsatzes, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Optimie-
rung einer umweltschonenden und wettbewerbsfähigen Marktfrucht- und Futter-
produktion und Anbau von nachwachsenden Rohstoffen 

- Umsetzung eines kosteneffizienten und durchgängigen Versuchswesens für die 
drei Naturräume zur Gewinnung standortgerechter Anbauinformationen (u.a. Sor-
ten, Düngung, Pflanzenschutz und Fruchtfolge) und zur unabhängigen Beratung 

- Nutzung digitaler Anwendungen zur präziseren Steuerung pflanzenbaulicher An-
bausysteme, vor allem bezüglich Bodenbearbeitung, Düngung und Pflanzenschutz 

- Optimierung des Nährstoffmanagements unter besonderer Berücksichtigung orga-
nischer Düngemittel vor allem in den hot spot Regionen 

- Weiterentwicklung der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft 

- Anpassung pflanzenbaulicher Anbausysteme an den Klimawandel und Anforde-
rungen an die Biodiversität  

- Förderung der nachhaltigen, klimaschonenden und umweltgerechten Grünlandbe-
wirtschaftung sowie Erzeugung heimischer Futterpflanzen für eine art- und leis-
tungsgerechte Fütterung landwirtschaftlicher Nutztiere 

- Transfer von aktuellen Informationen, fachlichen Grundlagen und Zusammenhän-
gen über Landwirtschaft und Umwelt in die landwirtschaftliche Beratung und Pra-
xis sowie der Grundsätze der guten fachlichen Praxis im Sinne des § 17 
BBodSchG 

- Förderung kooperativer Lösungen zwischen Landwirtschaft sowie Umwelt-, Natur- 
Klima- und Verbraucherschutz 

- Wahrnehmung agrarstruktureller Belange bei Rechtsinitiativen sowie Planungs- 
und Maßnahmenvorhaben mit Auswirkung auf die Landwirtschaft 

 
Zielgruppen: 
- Landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen 
- Beraterinnen und Berater 
- Lehrkräfte und Lernende der berufsbildenden Schulen 
- Firmen / Unternehmen, bes. der Pflanzenzüchtung, Düngemittel- und Pflanzen-

schutzindustrie und der Landtechnik 
- Verbraucherinnen und Verbraucher 
- Landes- und Kommunalverwaltungen / Behörden 
- vor- und nachgelagerte Unternehmen und im Sektor tätige Institutionen 
- Verbände / Öffentlichkeit 
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Maßnahmen: 
        

 
Kennzahlen und Planzahlen: 

 
Versuche, Erhebungen, Erprobungen: 
1.  zur Nutzung des Züchtungsfortschrittes bei Grün-
land, Getreide, Öl-, Eiweiß- und Futterpflanzen so-
wie nachwachsenden Rohstoffen und zur Erarbei-
tung standortangepasster Sortenempfehlungen für 
eine nachhaltige, klima- und umweltgerechte Pflan-
zenproduktion mit dem Ziel der Verbesserung von 
Ertrag, Gesundheit, Qualität  
 
2. zur Entwicklung zukunftsfähiger Pflanzenbaustra-
tegien, Optimierung und Minderung des Pflanzen-
schutz- und Düngemitteleinsatzes auch durch Nut-
zung digitaler Anwendungen zur präziseren Steue-
rung und zum Einbezug der biodiversitätserhöhen-
den Maßnahmen in pflanzenbaulichen Anbausyste-
men 
 
 
3. zum effizienteren und umweltgerechten Nährstoff-
management und Ressourceneinsatz, zur Entwick-
lung von Ackerbau und Grünland/Weidesystemen 
und zur Weiterentwicklung der guten fachlichen Pra-
xis 
 
 
4. zum ökologischen Pflanzen- und Gemüsebau  
Beratung und Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
5. Veröffentlichung in Print- und elektronischen Me-
dien  
davon: im ökologischen Landbau 

 
 
6.Laufende (in Absprache mit dem MELUND fle-
xible) Aktualisierung und Herausgabe der „Richt-
werte für die Düngung“ (auch als aktuelle pdf.-Ver-
sion) inkl. laufender Aktualisierung zentraler Infor-
mationen auf der LK-Homepage 
 
7. laufende Herausgabe der Nmin-Werte 
 
8. Laufende Aktualisierung eines für Anwender/ 
Landwirte kostenfreien praxiserprobten Düngepla-
ners/ Bilanzrechners auf Basis der Richtwerte für die 
Düngung 
 
9. Flexible Aktualisierung eines Leitfadens für die 
Umstellung zum ökologischen Landbau 

 
              Versuche / Erhebungen            70-80 
              Östliches Hügelland,  
              Geest und Marsch 
 
 
 
 
 
                Versuche/Erhebungen            40-50 
                Östliches Hügelland,  
                Geest und Marsch 
 
 
 
 
 
 
                Versuche/Erprobungen            5-15 
 
 
 
                 
 
 
                 Versuche/Erprobungen 
                 Marktfrucht und Futter   20-30 
                 Gemüsebau                    8-12 

 
 
 

Publikationen                    150-170 
 
                                          15-20 

 
 

Publikation                                1 
 
 
Publikation (pdf)                       1 
 
 
Publikationen                            2 
 
Publikationen                            1 
 
 
 
 
Publikation                             1 
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10.Feld- und Versuchsbesichtigungen in den Berei-
chen Acker- und Gemüsebau sowie Grünland mit 
Führung 
davon: im ökologischen Landbau 

 
11.Durchführung und Begleitung von landesweiten 
bzw. länderübergreifenden Veranstaltungen 
davon: im ökologischen Landbau 

 
12.Seminare, Fortbildungen, landesweite Informati-
onsveranstaltungen zu speziellen Fragestellungen 
(insbes. im Kontext zum Gewässer- und Boden-
schutz, Natur- und Klimaschutz, Anpassung an den 
Klimawandel und Erhöhung der Biodiversität) 
davon: im ökologischen Landbau 

 
13.Umweltberatung durch Veröffentlichungen und 
Vorträge (insbes. im Kontext zum Gewässer- und 
Bodenschutz, Natur- und Klimaschutz) 
 
 
14.Darstellung und Vertretung agrarstruktureller Be-
lange bei Gesetzes- und Planungsinitiativen sowie 
Schutzgebietsausweisungen auf allen Verwaltungs-
ebenen für die Bereiche Boden, Wasser, Luft, Natur 
und Landschaft sowie im Bau- und Planungsrecht 
 

 
 

 
 
Besichtigungen                       40-50 
 
 
                                                5-8  
 
Veranstaltungen                      8-10 
 
                                                1-2 
 
Seminare                                  3-7 
 
 
 
 
                                              1-2 
                                                  

Vorträge                              15-25                                   
Publikationen                      15-25 
 
 
                                                 
Stellungnahmen 
zu Gesetzen                              5-15       
 
Schutzgebietsausweisung         5-15 
 
Bauleitplanung und                    600- 
Landschaftsplan                         800 
 
Flurbereinigung                         3-6 
                               
 
Planfeststellungsverfahren          2-6 
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Aufgabenbereich Tierhaltung einschließlich Fischerei und Aquakultur 

 
Operative Ziele: 
 

Tierhaltung insgesamt (einschl. des ökologischen Landbaus) 
Das Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp ist die Einrichtung für Tierproduktion 
und landwirtschaftliches Bauen innerhalb der Landwirtschaftskammer Schleswig-Hol-
stein. Die Ausstattung mit einer umfangreichen, zukunftsorientierten Rinder- und 
Schweinehaltung sowie einer Bau- und Energieausstellung sind Grundlage für die 
Erfüllung der nachfolgenden Aufgaben in der Fortbildung von Landwirten, Beratungs- 
und Lehrkräften, im Versuchswesen, in der Beratung und in der Öffentlichkeitsarbeit 
mit folgenden Zielen: 

- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit für die nachhaltige Erzeugung tierischer 
Produkte 

- Optimierung der tierischen Erzeugung im Hinblick auf Produktqualität, Ressour-
ceneinsatz, Klima- und Umweltschutz, Digitalisierung, Tierwohl und Tiergesund-
heit 

- Förderung der Erzeugung tierischer Produkte auf Basis von einheimischen Futter-
mitteln sowie des ökologischen Landbaus und der Grünlandweidewirtschaft 

- Fortbildung von Landwirten, Beratungs- und Lehrkräften auf dem Gebiet der tieri-
schen Erzeugung einschließlich der Tiergesundheit und der Grünlandweidewirt-
schaft soweit die Maßnahmen nicht auf Basis der ELER-Verordnung erfolgen 

- Gewährleistung einer fachlichen Beratung von Behörden und Organisationen 

- Stärkung des Verbrauchervertrauens in tierische Lebensmittel aus Schleswig-Hol-
stein 

- Bereitstellung abgesicherter Beratungsempfehlungen  

- Differenzierte Berücksichtigung ökologisch wirtschaftender Betriebe 
 
Fischerei und Aquakultur: 

- Förderung einer ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltigen Nutzung der 
aquatischen Ressourcen 

- Stärkung der Wertschöpfung in der Fischerei und Aquakultur 
- Unterstützung der Umsetzung der Aquakulturstrategie des Landes SH, insbeson-

dere im Hinblick auf die Ansiedlung neuer Kreislaufanlagen 

- Differenzierte Berücksichtigung ökologisch wirtschaftender Betriebe und Unterstüt-
zung der Umstellung auf eine ökologische Wirtschaftsweise in der Aquakultur 

 



14 
 

 

Zielgruppen: 
- Landwirtschaftliche Betriebe 
- Beratungskräfte 
- Einrichtungen der überregionalen und regionalen Wirtschaftsförderung 
- Behörden und Organisationen sowie Kommunen 
- Schulen, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte 
- Verbraucher/innen 
- Fischerei- und Aquakulturbetriebe sowie deren Verbände 
- Vor- und nachgelagerte Bereiche der Landwirtschaft und Fischerei 
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Maßnahmen: 
        

 
Kennzahlen und Planzahlen: 

 
Tierhaltung: 
1. Informationen der Landwirtschaft, der Organisatio-
nen und der Öffentlichkeit durch Veröffentlichungen 
und Vorträge 
davon für den ökologischen Landbau * 1) 
 
2. Schulungen und fachliche Betreuung der Bera-
tungskräfte 
davon thematisch „Digitalisierung“ 
 
3. Mitwirkung bei freiwilligen und staatlichen Hygi-
ene- und Gesundheitsprogrammen 
 
4. Auswertung von Betriebsdaten aus Betrieben der 
Spezialberatung 
 
5. Durchführung von Pilotprojekten, Versuchen und 
Erprobungen zur umweltgerechten-, ressourcen-
schonenden-, tiergerechten Erzeugung einschließ-
lich der Grünlandweidehaltung und Digitalisierung 
davon für den ökologischen Landbau * 1) 
davon thematisch „Digitalisierung“ 
 
6. Mitarbeit in regionalen/nationalen Gremien und 
Organisationen 
 
7. Fachliche Stellungnahmen und Mitarbeit in Ar-
beitsgruppen 
 
8. Fachliche Fortbildung der Lehrkräfte 
 
9. Betreuung der Beratungsringe für Rinder, 
Schweine und der Wildtierhalter 
 
 
Fischerei und Aquakultur: 
 
10. Durchführung von Fortbildungslehrgängen 
 
 
11. Information der Öffentlichkeit, der Organisatio-
nen und der Fischer im Bereich Fischerei und Aqua-
kultur, auch zu Belangen der ökologischen Wirt-
schaftsweise und Fragen der Digitalisierung in der 
Aquakultur 
 
 
 
 
 

 
              Artikel                                    
              Vorträge und Seminare        mind. 
              Vortragsveranstaltungen           90 

                                             mind. 10 
 
Schulungen                          mind. 8 
 
                                             mind. 1 
 
Programme                           mind. 1 
 
 
Rinder- und Schweinereport mind. 2 
                    
 
 
Versuche und Erprobungen   mind. 6 
(Schwein, Rind)                                
 
                                              mind. 1 
                                              mind. 1 
          
Gremien/                               mind. 5 
Organisationen 
 
Stellungnahmen/                   mind. 5 
Arbeitsgruppen 
 
Fachkonferenzen                  mind. 2 
 
Betreuung                             mind. 3 
 
 
 
 
 
Lehrgänge                             mind. 1 
 
 
Veröffentlichungen/               mind. 3 
Vorträge  
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12. Unterstützung der Ansiedlung neuer  
Aquakulturunternehmen mit Fokus auf  
Kreislaufanlagentechnologie 
 
 
 
 
 
13. Beratung und Information von Berufsnachwuchs 
und Arbeitnehmern im Bereich Aquakultur,  
insbesondere zur Fachkräftegewinnung bzw. -siche-
rung im Bereich der Kreislaufanlagentechnologie 
 
 
 
 
 
 

Beratungskontakte * 1)            mind. 10 
                               

* 1) insbesondere durch Integration in beste-
hende Formate 

 
 
 
 
Beratungskontakte * 2)           mind. 10 
 
 
 

* 2) Beratungskontakte in diesem Sinne sind 
keine einzelbetrieblichen Beratungen, sondern z. 
B. Gespräche und Beratungstermine bei öffentli-
chen Wirtschaftsförderern und Kommunen, Mes-
sebesuche im Sinne eines Standortmarketings, 
Besuche von Veranstaltungen, Vorträge usw. 
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Aufgabenbereich Gartenbau 
Der Aufgabenbereich Gartenbau der Zielvereinbarung bezieht sich bei der LK SH in erster Linie auf die Sparte 
Baumschule. Diese Schwerpunktsetzung ergibt sich aus der Aufgabenverteilung zwischen den verschiedenen 
Kompetenzzentren im Rahmen der im Jahr 2004 beschlossenen „Norddeutschen Kooperation im Gartenbau“. 
Die anderen gartenbaulichen Sparten wie Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenbau werden von Kompetenzzentren  
in den anderen norddeutschen Bundesländern abgedeckt. 
 
Operative Ziele: 

- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Erwerbsgartenbaus sowie Sicherung von 
Arbeitsplätzen insbesondere im ländlichen Raum 

- Weiterentwicklung umwelt- und ressourcenschonender Produktionsverfahren 
durch ein qualifiziertes Versuchswesen im Bereich Baumschule und Transfer der 
Ergebnisse in die Praxis 

- Optimierung der Erzeugung von Baumschulware im Hinblick auf Produktqualität, 
Verbraucherschutz, Ressourcenschonung, Umwelt- und Klimaschutz 

- Sicherstellung einer fachlich qualifizierten Beratung von Verwaltung und Politik 

- Stärkung des Verbrauchervertrauens in Produkte und Leistungen des Erwerbsgar-
tenbaus 

- Optimierung der länderübergreifenden Zusammenarbeit im Versuchswesen und in 
der Beratung sowie Verbesserung der Informationsstrukturen für den Erwerbsgar-
tenbau 

 
Zielgruppen: 
- Unternehmer/innen sowie Beschäftigte des Erwerbsgartenbaus 
- Berater/innen 
- Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen 
- Verbraucher/innen und Öffentlichkeit 
- Verwaltung und Politik 
- Berufsverbände des Erwerbsgartenbaus 
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Maßnahmen: 
        

 
Kennzahlen und Planzahlen: 

 
Bildung und Öffentlichkeitsarbeit: 
 
1. Veröffentlichung von Fachinformationen in Print-
medien oder in elektronischen Medien 
 
 
2. Umwelt- und produktionstechnische Informations-
vermittlung durch Versuchsbesichtigungen, Publika-
tionen und Vorträge mit Schwerpunkt in der Fach-
richtung Baumschule 
 
3. Verbraucherinformation und -aufklärung über die 
Leistungen des Gartenbaus sowie über Umwelt und 
Gewässer schonende Produktionsverfahren im Rah-
men von Messebeteiligungen, Pressearbeit, Veran-
staltungen und Führungen 
 
4. Fachliche und gutachterliche Stellungnahmen so-
wie Informationsaufbereitung und -bereitstellung zur 
Unterstützung von Behörden und Verwaltungen 
 
Hinweis zu den Maßnahmen 1. – 4.: 
davon Aktivitäten zur ökologischen Wirtschaftsweise 
 
Versuchswesen: 
 
5. Versuche zur Entwicklung alternativer Pflanzen-
schutzstrategien ohne Einsatz chemischer Pflanzen-
schutzmittel 
 
6. Versuche zur Optimierung von effizienten und 
umweltverträglichen Düngungs- und Bewässerungs-
strategien sowie zur Verwendung ressourcenscho-
nender Substrate 
 
7. Sortimentssichtungen hinsichtlich Pflanzenge-
sundheit sowie hinsichtlich der Toleranz gegenüber 
geänderten Standorteigenschaften infolge des Kli-
mawandels 
 
Länderübergreifende Zusammenarbeit der Kompe-
tenzzentren: 
 
8. Gremienarbeit mit dem Ziel, die Informations- und 
Beratungsstrukturen zu optimieren und die Effizienz 
im Versuchswesen und in der Beratung zu steigern 
 

 

 
 

              Publikationen                          2-3 
Hortigate                                 3-5 
Internet LKSH                         2-3 
 
Versuchsbesichtigungen        2-4 
Fachpublikationen                  5-10 
Vorträge                                  3-6 
 
 
Messebeteiligungen                1-2 
Presseaktivitäten                     2-4 
Veranstaltungen                      1-2 
Führungen                               3-5 

 
 
MELUND                                 1-2 
LLUR                                       1-2 
 
 
 
3 innerhalb von 5 Jahren 
 
 
 
Exaktversuche                         2-4 
Tastversuche                           1-2 
 
 
Exaktversuche                         2-4 
Tastversuche                           2-3 
 
 
 
Sichtungen                               8-14 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitskreise                             2-3 
Versuchsbeiräte                        2-3 
Gartenbauausschuss (VLK)      1 
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Aufgabenbereich Forstliche Beratung 

 
Operative Ziele: 

- Erhaltung und Verbesserung der ökologischen, soziokulturellen und ökonomi-
schen Leistungen der forstlichen Ressourcen durch eine ordnungsgemäße und 
naturnahe Forstwirtschaft 

- Sicherstellung der sachkundigen Bewirtschaftung des Nichtstaatswaldes durch 
fachliche Förderung 

- Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen 

- Erhöhung der ökologischen Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten und der Stabilität 
der Wälder 

- Vergrößerung der Waldfläche 

- Erhaltung und Stärkung der Leistungsfähigkeit der Forstbetriebe und Sicherung 
von Arbeitsplätzen insbesondere im ländlichen Raum 

- Sicherung und Förderung des Vertrauens der Gesellschaft in die Bewirtschaftung 
und in die Produkte der Wälder Schleswig-Holsteins 

- Verbesserung des Verständnisses für die forstpolitischen Ziele in Natur-, Umwelt- 
und Verbraucherschutz 

 
Zielgruppen: 
- Waldbesitzer/innen 
- Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und andere forstliche Organisationen 
- Personal der Forstbetriebe und Lohnunternehmen 
- Auszubildende zum Forstwirt 
- Schulen, Behörden, politische Entscheidungsträger 
- Umwelt- und Naturschutzverbände 
- Verbraucher/innen 
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Maßnahmen: 
      

 
Kennzahlen und Planzahlen: 

 
 
1. Beratung der Waldbesitzer/innen (persönlich, te-
lefonisch oder schriftlich) 

 

 
2. Vorträge, Waldführungen und Informationsveran-
staltungen für Waldbesitzer, Forstbetriebsgemein-
schaften und weiterer Interessengruppen zur Ver-
mittlung forstpolitischer Ziele 
 
3. Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit, Stel-
lungnahmen 
 
 
 
 
4. Überbetriebliche Ausbildung im Beruf Forstwir-
tin/Forstwirte 
 
5. Durchführung der Zwischen- und Abschlussprü-
fungen im Beruf Forstwirtin/Forstwirt als zuständige 
Stelle 
 
6. Dozententätigkeit an der Fachhochschule Kiel, 
Fachbereich Landbau in Rendsburg, Vorlesungs-
reihe „Grundlagen der Forstwirtschaft“ 
 
7. Durchführung von Fort- und Weiterbildung für die 
Zielgruppen; insbesondere Intensivierung der wald-
baulichen Fortbildung 
 
 
8. Schaffung neuer Waldflächen 

 
              Stunden                           1.700 
 
               
 
 
              Veranstaltungen                   65 
 
 
              Veröffentlichungen               10 
              Presseresonanz                   10 
              (Termine) 
              Ausstellungen                       5 
 
 
 
              Auszubildende                      45 
 
 
              Prüflinge                               45 
 
 
 
              Vorlesungsreihe                     1 
 
 
 
              Seminare                              30 
              Teilnehmer/innen                 450 
 
 
   
            Flächen pro Jahr (ha)            30 

 
 




